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MELDEAMT              AKTUELLES

Geburten
Humer Michaela und Bauer 
Stefan;
Sohn Maximilian

Schiller Meggi-Hilde und Froß-
dorfer Florian
Tochter Anna

Pfatschbacher Karin und Tho-
mas
Sohn Anton

Scherrer Katharina und Chris-
toph
Tochter Hermine Helena

Gfellner Christina und Manuel
Sohn Daniel

Schmid Ottilie, Klosterstraße 
11, verstorben am 24.07.2020 
im 86. Lebensjahr

Hartl Ulrike, Unterwegbach 
1/1, verstorben am 12.08.2020 
im 51. Lebensjahr

Steinbock Ignaz, Klosterstra-
ße 11, verstorben 20.08.2020 
im 79. Lebensjahr

Kaindl Josef, Jägergasse 14/7, 
verstorben am 24.08.2020 im 
79. Lebensjahr

Atzmannstorfer Franz, Schur-
rerprambach 13, verstorben 
am 03.09.2020 im 60. Lebens-
jahr

Auracher Josef, Hueberstr. 6,

Sterbefälle

verstorben am 03.09.2020 im 
82. Lebensjahr

Größwagen Josef, Kloster-
straße 11, verstorben am 
05.09.2020 im 87. Lebensjahr

Sterbefälle

Freibad Information
Liegen, Sonnenschirme und 
diverse andere Badeutensi-
lien müssen normalerweise 
bis Ende der Badesaison mit 
nach Hause genommen wer-
den. 

Trotzdem bleiben am Somme-
rende einige Badeutensilien 
zurück und werden dann mit 
Ende des Jahres im Altstoff-
sammelzentrum entsorgt.

Wir bitten alle, die noch sämt-
liche Liegen, Schirme etc. im 
Freibad lagernd haben, sie am 
Freitag, 16.10.2020 von 7 bis 
13 Uhr dort abzuholen. Soll-
te es Ihnen nicht möglich sein, 
es abzuholen, können Sie sich 
gerne mit unserem Bauhof-Po-
lier einen neuen Termin aus-
machen. Tel.: 0676/83080300

Sämtliche Sachen, die zu-
rückbleiben, werden im ASZ 
entsorgt!!!

Schulweg
Der Schulweg ist oft der ers-
te Weg, den Kinder alleine im 
Straßenverkehr zurücklegen. 
Hier lauern jedoch einige Ge-
fahren.
Schulanfänger:

• Keine Hektik am Morgen! 
Sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Kind rechtzeitig aufsteht und 
pünktlich das Haus verlässt.  
Planen Sie lieber ein paar 
Minuten mehr ein und achten 
Sie auf ein ausgewogenes 
Frühstück

• Erkunden Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind den sichers-
ten (nicht immer den kürzes-
ten) Schulweg

• Üben Sie den Weg gut ein, 
lassen Sie Ihr Kind selbstän-
dig gehen und beobachten 
Sie es

• Seien Sie selbst ein Vorbild
• Erklären Sie Ihrem Kind 

wichtige Verkehrsschilder
• Schärfen Sie Ihrem Kinde-

ein: Keine Abkürzungen zu 
nehmen, keine Mitfahrgele-
genheiten ohne Absprache 
mit den Eltern anzunehmen

Durch anbringen von Reflek-
toren auf Kleidung, Schuhen 
und Schultaschen ist Ihr Kind 
besser sichtbar, auch helle 
Kleidung ist empfehlenswert. 
Erinnern Sie Ihr Kind immer 
daran, wie wichtig es ist eine 
Warnweste zu tragen!

Pers. Assistenz
Gesucht wird eine Frau, die 
ein älteres Ehepaar in Wai-
zenkirchen beim Putzen und 
der Gartenarbeit unterstützt.

Die Hilfe wird ca. 10 Stunden  
pro Woche benötigt.

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Tel.: 0664 31 64 550
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Die Gemeinde Waizenkirchen
bedankt sich bei Herrn Som 
Stefan für sein langjähriges 
ehrenamtliches Mithelfen bei 
Essen auf Rädern.

Zur Verstärkung unseres 
„Essen auf Rädern“-Teams 
suchen wir ehrenamtliche 
Fahrerinnen und Fahrer, die 
flexibel an verschiedenen Wo-
chentagen unterstützen möch-
ten.

Jede/r Fahrer/in sollte noch 
über gute Fahrkenntnisse ver-
fügen.

Die fertigen Portionen der Al-
tenheimküche müssen in das 
Auto einsortiert und dann an 
ca. 20-25 Bezieher ausgelie-
fert werden.
Damit ist man 2 bis 2,5 Stun-
denbeschäftigt, begonnen wird 
um ca. 10 Uhr.
Die Fahrer sind (derzeit) in 3 
Gruppen aufgeteilt und fahren 
jeweils 2-3x alle drei Wochen.

Bei Interesse und Fragen bit-
te um Kontaktaufnahme mit 
der Gemeindeverwaltung, Tel. 
07277/2255-0

Essen auf Rädern

Wir und 25 EU - Jahre
Sehenswerte Ausstellung im 
Schloss Tollet:
Am 12. Juni 1994 hatten 66,6 % 
der wahlberechtigten Österrei-
cherinnen und Österreicher für 
den Beitritt zur EU votiert. Ab 01. 
Jänner 1995 war Österreich Mit-
glied. 

Als vermutlich einziger Kultur-
träger Österreichs vermittelt das 
KULTURAMA Schloss Tollet in 
der Ausstellung ein vielfältiges 
Bild Europas und der Beziehun-
gen Österreichs zur Gemein-
schaft, die über die wirtschaftli-
chen weit hinausgehen.

Medial bestens aufbereitete In-
formationen aus der Geschichte 

des Kontinents, der Natur, den 
Kulturen und Religionen, der 
Wirtschaft und der Bildung ge-
ben einen Überblick.
Schwerpunkte sind Beispiele mit 
lokalem Bezug, die zeigen, wie 
sich die Mitgliedschaft auf das 
Leben der Menschen in der Re-
gion auswirkt.

Die äußerst sehenswerte Schau 
wird von 19 Beamern sowie 
Großbildschirmen und Touch-
screens digital professionell un-
terstützt.

Öffnungszeiten:
Samstag, Sonn- und Feiertag 
von 13.30 bis 17 Uhr und nach 
Vereinbarung (0680 126 07 49)

Aktuelle Volksbegehren
Derzeit kann man folgende 
Volksbegehren am Gemeinde-
amt oder auch online mit der 
Handysignatur unterstützen:

• Ethik für Alle
• Notstandshilfe
• Stop der Prozesskostenex-

plosion
• Black Voices
• Bedingungsloses Grundein-

kommen umsetzen!

• Stoppt Lebendtier-Transport-
qual

• Recht auf Wohnen
• Kauf Regional
• Für Impf-Freiheit
• Zivildienst-Volksbegehren
• Wiedergutmachung der CO-

VID-19-Maßnahmen

Nähere Informationen zu den 
einzelnen Volksbegehren erhal-
ten Sie am Gemeindeamt.

Kurrentkurs - Entwicklung der Schriften
Kursangebote des Heimat- 
und Kulturwerks Waizenkir-
chen:
Die Geschichte alter Schriften 
mit einem Schreib- und Lese-
workshop „Kurrent“ stellen ein 
wichtiges Handwerkzeug in der 
Familien- und Heimatforschung 
dar. In diesem Seminar werden 
Schreibschriften vom Mittelal-
ter bis ins 20. Jahrhundert vor-
gestellt. Die Schreibwerkstatt 
gemeinsam mit Teilnehmern 
vermittelt die Kurrentschrift des 

20. Jahrhunderts mit Original-
Schreibwerkzeug. Schreibübun-
gen spiegeln das Gefühl einer 
vergangenen Schrift wieder.
Im umfangreichen Lesework-
shop werden Schriftenbeispiele 
aus verschiedenen Jahrhunder-
ten erlernt.
Eigene Dokumente können zum 
dritten Abend mitgebracht und 
gemeinsam transkribiert werden.

Termine:
3., 4. und 17. November 2020, 
Beginn 18 Uhr, jeweils 2 1/2 EH.

Veranstaltungsort:
Schloss Weidenholz, Waizenkir-
chen

Kosten:
€ 97 + Skriptum € 7 + Literatur 
€ 6
Maximale Teilnehmeranzahl: 
14

Referent: 
Kons. Thomas G. E. E. Scheu-
ringer

Anmeldung bei Kons. Siegfried 
Fleck unter 0664/369631
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Momente aus dem Alten- und Pflegeheim

Pferdegestützte Trainings
Mit Hilfe meiner Pferde unter-
stütze ich dich in herausfordern-
den Momenten und Situationen.

Wenn du ...
• Ziele hast, die du erreichen 

möchtest
• Entscheidungen treffen 

musst
• Beziehungen zu anderen 

verbessern möchtest
• mit mehr Ruhe durch den All-

tag gehen möchtest uvm.

Ich biete pferdegestützte Trai-
nings für JEDEN, ob für Privat-
personen, im Businessbereich, 
bei Einzeltrainings oder in mei-
nen Tagesseminaren die the-
menspezifische Schwerpunkte 
aufweisen.

Platzkonzerte im Garten
Durch die Coronakrise konnten 
wir einige Aktivitäten, wie z.B. 
das Sonnwendfeuer heuer nicht 
durchführen.
Deshalb war es eine willkom-
mene Abwechslung als sich der 
Musikverein Waizenkirchen und 
der Musikverein St. Agatha an-
geboten haben, Platzkonzerte 
bei uns im Garten zu spielen. 
Unsere Bewohner, die von den 
Balkonen oder von der Terasse 
aus den Konzerten zuhörten, be-
dankten sich bei den Musikern 
mit großem Applaus.

Auch wir, die Mitarbeiter und die 
Heimleitung, möchten uns bei 

den beiden Musikkapellen sehr 
herzlich bedanken.

Musikverein Waizenkirchen

Kein Vergleich mit „Pony strei-
cheln“ - kein Reiten - keine Pfer-
deerfahrung notwendig!

Interesse geweckt?

Weitere Informationen finden Sie 
auf www.besserleben-susanne-
sigl.com oder telefonisch unter 
0676/3690139.

Spielplätze in OÖ
Liebe Eltern!
Kinder brauchen viel Bewegung, 
das ist für die körperliche und 
geistige Entwicklung Ihres Kin-
des wichtig. Das kann manch-
mal aber auch eine Herausfor-
derung sein den richtigen Platz 
für die Kinder zu finden. Machen 
Sie doch einmal einen Ausflug 
in eine oö Gemeinde zu einem 
Spielplatz, das ist erschwinglich 
und kann viel Spaß machen. Sie 
können dabei, ganz nebenbei 
viele schöne oberösterreichi-
sche Orte entdecken und ken-
nenlernen.

Besuchen Sie den Online 
Spielplatzführer des Familien-
referates des Landes OÖ.
Dort finden Sie attraktive Spiel-
plätze mit Wanderwegen und 
Gastronomie. Einen gelungenen 
und bewegten Ausflug mit Ihrem 
Kind / Ihren Kindern steht dann 
nichts mehr im Wege.

https://www.familienkarte.at/de/
freizeit/spielplaetze.html
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Esserwissen & Regeln für Freizeitnutzer
Wer selber kocht, der weiß, 
was er isst
In jeder Krise steckt eine Chan-
ce! der moderne Mensch ent-
deckt die Küche wieder als sozi-
alen Mittelpunkt der Familie. Wir 
entdecken, dass selber Kochen, 
Lebensmittelwissen und achtsa-
mer und nachhaltiger Umgang 
mit Lebensmitteln ganz essen-
tielle Alltagskompetenzen sind. 
Wir entdecken wie wichtig die 
tägliche Arbeit unserer Bäue-
rinnen und Bauern ist und wie 
wichtig Nähe auch in Bezug auf 
unsere tägliche Versorgung mit 
Miteln zum Leben ist.
Die Website Esserwissen hat 
sich zum Ziel gesetzt, diese 
Kompetenzen zu stärken. Dar-
um reinklicken und lebens(mittel)
wichtiges Wissen tanken. 
Denn praktisches umsetzbares 
Lebensmittelwissen für den täg-
lichen Gebrauch ist mindestens 
so wichtig wie Lesen, Rechnen 
oder Schreiben zu lernen. 
Ein gutes Basis-Wissen rund 
um unsere Lebensmittel & prak-
tisches Kochwissen sind es-
sentielle Grundlagen für den 
kulinarischen Alltag eines jeden 
einzelnen.

Werde zum Esserwisser!
Die Website www.esserwissen.
at vermittelt fundiertes Lebens-
mittelwissen aus den Bereichen 
der Ernährungsiwssenschaft, der 
Landwirtschaft sowie dem prak-
tischen Umgang mit Lebensmit-
tel. Die Esserwisser informieren 
über alle Lebensmittelgruppen, 
geben Tipps für nachhaltigen 
Einkauf und Lebensmittellage-
rung und Vorratshaltung. 
Weiters zeigen sie, wie kreatives 
Kochen ohne fixes Rezept funk-
tioniert - ob flotte Pfannen- und 
Wokgerichte, geniale Blechge-
richte, bunte Salat-Bowles oder 

trendige Porridge und Over-
night-Oats Ideen - nachhaltiges 
unkompliziertes Kochen und Ge-
nießen ist angesagt.
In der Infothek gibt es lehrreiche 
Videos der Seminarbäuerinnen 
der Landwirtschaftskammer OÖ. 
Pädagogen können sich dort 
Unterlagen für einen praxisori-
entierten Unterricht rund um das 
Thema regionale Lebensmittel 
holen.

Beim Naturgenuss gibt es 
auch Regeln für Freizeitnutzer
Herbstzeit ist Wanderzeit und 
so genießen viele Freizeitsport-
ler und Erholungssuchende die 
Ruhe in der Natur, auf unseren 
Almen und in den Wäldern. Da-
bei gilt es aber auch Regeln zu 
beachten, damit es zu keinen 
Konflikten zwischen Grundbe-
sitzern, Wanderern, Mountain-
bikern oder Spaziergängern 
kommt.
Gerade bei Spaziergängen mit 
Hunden im Wald und an Wie-
sen- und Feldrändern ist Rück-
sichtnahme erforderlich, damit 
es nicht zu Schäden in den Kul-
turen kommt oder Wiesen mit 
Hundekot verschmutzt werden.
Das Betreten von fremden Wie-
sen und Feldern, das Reiten, 
das Befahren mit Rädern oder 
sonstigen Fahrzeugen - wie 
Quads etc. - und das freie Lau-
fenlassen von Hunden auf die-
sen Grundstücken ist rechtlich 
gesehen verboten.
Dies kann durch den Grund-
eigentümer, aber auch durch 
den Pächter mittels Eigentums-
freiheitsklage oder Besitzstö-
rungsklage gerichtlich untersagt 

werden. Darüber hinaus begeht 
nach dem OÖ. Alm- und Kul-
turflächenschutzgesetz eine 
Verwaltungsübertretung, wer 
auf bebauten oder zum Anbau 
vorbereiteten Äckern, sowie auf 
Wiesen zur Zeit des Graswuch-
ses unbefugt geht, lagert, reitet, 
mit Fahrzeugen fährt oder diese 
abstellt. Dies kann von der Be-
zirksverwaltungsbehörde sogar 
mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 
Euro sanktioniert werden.
Landwirtschaftliche Grundstü-
cke dürfen grundsätzlich nur mit 
Zustimmung des Eigentümers 
beziehungsweise des Bewirt-
schafters betreten werden. Ein 
allgemeines Betretungsrecht zu 
Erholungszwecken sieht näm-
lich nur das Forstgesetz für den 
Wald vor.
Selbstverständlich ist auch das 
Aneignen von Früchten ohne 
Zustimmung nicht erlaubt. 
Unbefugte Eingriffe in den Besitz 
und in das Eigentum können ge-
richtlich untersagt werden. Bei 
Sach- und Vermögensschäden 
kann überdies der Verursacher 
zum Schadenersatz herangezo-
gen werden.
Unsere Bäuerinnen und Bauern 
pflegen die Kulturlandschaft und 
produzieren auf den Wiesen und 
Feldern hochqualitative Lebens-
mittel und Tierfutter. 
Für ein gutes Miteinander in der 
Natur gilt es also einige Verhal-
tensregeln zu beachten und Re-
spekt und Rücksicht walten zu 
lassen. So können wir weiterhin 
eine attraktive Kulturlandschaft 
und verantwortungsvoll produ-
zierte heimische Lebensmittel 
genießen.
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Der Herbst erfordert besonde-
re Vorsicht im Straßenverkehr. 
Jetzt, wo die Tage wieder kürzer 
werden, steigt die Gefahr des 
Zusammentreffens mit Wild-
tieren stark an. Zudem fällt die 
Hauptverkehrszeit genau in die 
Dämmerung oder Dunkelheit, 
wo viele Tiere besonders aktiv 
und die Sichtverhältnisse meist 
schwierig einzuschätzen sind. 
Besondere Aufmerksamkeit ist 
auf Straßen entlang von Wald-
rändern und vegetationsreichen 
Feldern geboten. Mit dem Ab-
ernten der Maisfelder verlieren 
die Wildtiere ihren sicheren, ge-
wohnten Einstand und sind auf 
der Suche nach neuen Lebens-
räumen. Dabei überquert das 
Wild jetzt öfter und unerwartet 
die Fahrbahnen.

Die gewaltigen Kräfte, die bei 
einer Kollision mit Wild auf das 
Fahrzeug einwirken, werden 
häufig unterschätzt: So beträgt 
das Aufprallgewicht eines Wild-
schweins mit 80 kg Körperge-
wicht auf ein 50 km/h schnelles 
Auto 2.000 kg, also 2 Tonnen! 
Ein Reh bringt es auf immerhin 
auch noch 800 kg! Nicht ange-
passte Geschwindigkeit ist die 
häufigste Ursache für Kollisio-
nen mit Wildtieren. 

Was kann man als Autofahrer 
tun, um Kollisionen zu vermei-
den?
• Warnzeichen „Achtung 

Wildwechsel!“ beachten.
• Tempo reduzieren, vor-

ausschauend und stets 
bremsbereit fahren

• ausreichend Abstand zum 
Vorderfahrzeug einhalten

Springt Wild auf die Straße 
• Gas wegnehmen
• abblenden

• hupen (mehrmals kurz die 
Hupe zu betätigen, nicht 
dauerhupen)

• abbremsen, wenn es die 
Verkehrssituation zulässt 
(vermeiden Sie riskante 
Ausweichmanöver oder 
abrupte Vollbremsungen)

Damit gibt man den Tieren aus-
reichend Zeit, um aus dem Ge-
fahrenbereich zu entkommen. 
Und bitte beachten Sie: Wild 
quert selten einzeln die Straße, 
dem ersten Tier folgen meist 
weitere.

Kommt es trotzdem zu einer 
Kollision, muss wie bei jedem 
anderen Unfall reagiert werden: 
Warnblinker einschalten, Warn-
weste anziehen, Warndreieck 
aufstellen, gegenfalls Verletzte 
versorgen. Die Polizei muss auf 
jeden Fall verständigt werden. 
Wer dies verabsäumt, macht 
sich wegen Nichtmeldens eines 
Sachschadens strafbar und be-
kommt auch keinen Schaden-
ersatz durch die etwaige Versi-
cherung. Selbst wenn das Tier 
nur angefahren wurde und noch 
weglaufen konnte, muss die Po-
lizei verständigt werden. Diese 
kontaktiert dann die zuständige, 
örtliche Jägerschaft, die sich mit 
einem Jagdhund auf die Suche 
nach dem Tier macht, um es ge-
gebenfalls von seinem Leid zu 
erlösen. Keinesfalls dürfen Sie 
getötetes Wild mitnehmen. Dies 
gilt als Wilderei und ist strafbar.

Eine innovative Maßnahme zur 
Steigerung der Verkehrssicher-
heit sind optische und akusti-
sche Wildwarngeräte. Das Land 
Oberösterreich hat deshalb in 
Abstimmung mit dem OÖ. Lan-
desjagdverband und durch Un-
terstützung von Versicherungs-

unternehmen im Jahr 2003 ein 
Testobjekt gestartet. Die Wildun-
fälle haben sich auf den Teststre-
cken um bis zu 93% reduziert. 
Daher werden seit März 2010 
Oberösterreichs gefährlichs-
te Straßenabschnitte Stück für 
Stück dauerhaft mit Wildwarn-
geräten ausgestattet, um die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen 
und die freilebenden Wildtiere 
zu schützen.

Mittlerweile wurden rund 300 
Straßenkilometer durch solche 
Wildwarngeräte entschäft - je-
des Jahr kommen 30 Kilometer 
hinzu!
Die Gesamtkosten belaufen sich 
jährlich auf rund 100.000 Euro 
und werden vom Land Oberös-
terreich gemeinsam mit Versi-
cherungsunternehmen und dem 
OÖ. Landesjagdverband sowie 
durch die einzelnen Jagdge-
sellschaften finanziert. Die örtli-
che Jägerschaft übernimmt die 
Selbstkostenbeteiligung von 10 
% der Gesamtsumme und war-
tet und pflegt die Geräte mit gro-
ßem persönlichen Einsatz.

OÖ. Landesjagdverband 
www.ooeljv.at

Achtung Wildwechsel!

Text: GF Mag. Christopher 
Böck, Foto: E.Moser
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Wildes (Ober)Österreich
Wildbret ist ein qualitativ 
hochwertiges Naturprodukt 

aus der Region
„Wildbret aus den heimischen 
Jagdrevieren ist ein natürliches 
Lebensmittel und bietet viele 
Vorteile für eine gesunde und 
umweltbewusste Ernährung. 
Als regionales Produkt ist Wild-
bret frei von Transport- oder 
Schlachtstress und zudem eine 
umweltschonende Alternative 
zu anderen Fleischsorten, da 
kurze Transportwege den öko-
logischen Fußabdruck gering 
halten. Wildbret enthält gesund-
heitsfördernde Omega-3-Fett-
säuren und wertvolle Spurenele-
mente“, sagt Wildbiologe Mag. 
Chrisopher Böck. 
Die feinfaserige Struktur sowie 
der geringe Fett- und Bindege-
webeanteil sind charakteristisch 
für Wildfleisch, wodurch ihm 
große Beliebtheit in der Hau-
ben- und Diätküche zukommt. 
Zugleich ist Wildfleisch einfach 
in der Zubereitung und gelingt 
auch Anfängern.

Wildes Österreich
Landesjägermeister Herbert 
Sieghartsleitner freut sich über 
die neue Plattform, die mit Jagd 
Österreich gemeinsam entwi-
ckelt wurde. „Mit der neuen 
Online-Plattform WILDES ÖS-
TERREICH samt eigener Han-
dy-APP werden Anbieter von 
heimischem Wildbret und natur-
bewusste Genießer zusammen-
geführt. Alle Anbieter verpflich-
ten sich dabei, ausschließlich 
regionales Wildfleisch aus den 
heimischen Revieren anzubie-
ten“, so Sieghartsleitner. 
Um die Herkunft noch stärker zu 
unterstreichen, wurden daher für 
jedes Bundesland eigene Mar-
ken geschaffen. Das erlaubt es 

den OÖ. Jägerinnen und Jägern, 
ihr Wildbret künftig über das La-
bel „Wildes Oberösterreich“ zu 
vermarkten.
Die Online-Plattform bietet ne-
ben dem Vernetzungstool und 
der Interaktivkarte auch zahlrei-
che Informationen, Ernährungs-
tipps und Tricks zur Zubereitung 
von Expertinnen und Exper-
ten der wilden Küche. So wird 
beispielsweise genau erklärt, 
welches Teilstück sich für die 
einzelnen Rezepte und Zube-
reitungsarten eignen. Mit kurzen 
Videos soll die Lust auf Wildbret 
gesteigert und der Einstieg in die 
Kunst der wilden Küche erleich-
tert werden.

Regionale Wertschöpfung
Je nach Region können saiso-
nale Reh, Wildschwein, Hirsch, 
Gämse, Hase, Fasan oder auch 
Ente bei ausgesuchten Fleisch-
hauern, Wildbrethändlern oder 
eben bei den regionalen Jäge-
rinnen und Jägern bezogen wer-
den.

Fragen Sie doch einfach bei der 

Jägerschaft in Waizenkirchen 
oder nutzen Sie die Online Platt-
form Wildes Österreich um Wild-
bret zu erwerben.
„Durch den Kauf leisten Abneh-
mer auch einen wichtigen Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung 
und unterstützen die Jägerschaft 
in Folge bei ihrer Ausübung des 
Handwerks Jagd“, so Landesjä-
germeister Sieghartsleitner ab-
schließend.
Für einen Kauf von regionalem 
Wildbret wenden Sie sich bitte 
an jagd.waizenkirchen@gmx.at.

Linbox
Neugierig? Hier finden Sie viele 
Informationen rund um die Jagd 
und zum Thema Wildbret:
www.wild-oesterreich.at
www.wild-oberoesterreich.at
www.ooeljv.at
www.jagd-oesterereich.at

Die neue Online Plattform WILDES ÖSTERREICH führt Anbieter von 
heimischem Wildbret und naturbewusste Genießer zusammen.
Fotos: OÖ Landesjagdverband
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Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September 2020
Aufgrund von technischen Pro-
blemen gab es Ausfälle bei der 
Live-Übertragung, dies soll in 
Zukunft natürlich vermieden wer-
den.

Nachwahlen in Ausschüsse
Aufgrund des Zurücklegens der 
Ausschussmandate von Elisa-
beth Grüneis, Christian Kasber-
ger und Albert Scheiterbauer 
waren Nachwahlen der GRÜ-
NEN-Fraktion in die Ausschüsse 
notwendig.
Diese wurden wie folgt durchge-
führt:

Prüfungsausschuss:
Nachwahl von DANIEL SCHOLL 
zum Ersatzmitglied (anstatt 
Christian Kasberger)

Ausschuss für Abwasser, 
Hochwasserschutz und Ge-
wässerrückbau:
Nachwahl von MONIKA SCHOLL 
zum Ersatzmitglied (anstatt Al-
bert Scheiterbauer)

Ausschuss für Raumplanung, 
Ortsentwicklung, Bau, 
Nachwahl von ANDREAS AU-
MAYR zum ordentlichen Aus-
schussmitglied (anstatt Elisa-
beth Grüneis)
Nachwahl von JOSEF STRAS-
SER zum Ersatzmitglied (anstatt 
Andreas Aumayr

Ausschuss für Soziales, Fami-
lie, Senioren und Integration:
Nachwahl von ANDREAS AU-
MAYR zum ordentlichen Aus-
schussmitglied (anstatt Elisa-
beth Grüneis)

Ausschuss für Sport, Verei-
ne, Kultur, Ehrenamt, Jugend, 
Schule, Kindergarten:
Nachwahl von DANIEL SCHOLL 
zum ordentliche Ausschussmit-
glied (anstatt Albert Scheiterbau-
er)

Ausschuss für Umwelt, Wirt-

schaft, Abfall, Energie:
Nachwahl von DANIEL SCHOLL 
zum ordentlichen Ausschussmit-
glied (anstatt Christian Kasber-
ger)

Ausschuss für Wasserversor-
gung und Zivilschutz:
Nachwahl von JOSEF STRAS-
SER zum Ersatzmitglied (anstatt 
Christian Kasberger)

BH Grieskirchen; Bericht von der 
Überprüfung des Rechnungsab-
schlusses vom FJ 2019
Der vom Gemeinderat der 
Marktgemeinde Waizenkirchen 
in der Sitzung am 19.05.2020 
beschlossene Rechnungsab-
schluss des Jahres 2019 wur-
de im Sinne der Bestimmungen 
des § 99 Abs. 2 OÖ. GemO ei-
ner Prüfung unterzogen. Der 
Rechnungsabschluss wurde auf 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit überprüft 
und ob dieser den hierfür gelten-
den Vorschriften entspricht.

Der Prüfbericht wurde vom Ge-
meinderat einstimmig zur Kennt-
nis genommen.

Nachtragsvoranschlag des Fi-
nanzjahres 2020; Beschluss-
fassung Nachtragsvoranschlag 
gem. § 13 Gemeindehaushalts-
ordnung
Die Entwicklung während des 
Finanzjahres 2020 brachte Ver-
änderungen der Einnahmen und 
Ausgaben gegenüber dem Vor-
anschlag mit sich.
Gemäß den Bestimmungen des 
§ 15 GemHKRO bedürfen die 
Kreditüberschreitungen gegen-
über dem Voranschlag 2020 
jedoch der Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat.

Mittelfristiger Ergebnis- und Fi-
nanzplan der Finanzjahre 2021 
bis 2024
Im Zuge der Erstellung des 
Nachtragsvoranschlages 2020 
mussten auch der Mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplan 2021-
2024 angepasst werden.
Gemäß den Bestimmungen des 
§ 79 Abs. 3 der Gemeindeord-

nung ist der mittelfristige Ergeb-
nis- und Finanzplan dem Nach-
tragsvoranschlag entsprechend 
anzupassen und vom Gemein-
derat zu beschließen.

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig den mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplan des 
Finanzjahres 2021-2024.

Der Nachtragsvoranschlag stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit VA 2020 NVA 2020

Mittelaufbringung 10.466.400,00 € 10.716.600,00 €

Mittelverwendung 10.436.600,00 € 10.612.300,00 €

Saldo + 29.800,00 € + 104.300,00 €

Rücklagenstand per 31.12.2020 VA 2020 NVA 2020

341.900,00 € 133.400,00 €

Verbindlichkeiten aus Finanzschulden VA 2020 NVA 2020

610.400,00 € 849.900,00 €

Darlehenstand per 31.12.2020 VA 2020 NVA 2020

9.071.700,00 € 9.232.200,00 €

Der Nachtragsvoranschlag 2020 wurde vom Gemeinderat einstim-
mig beschlossen.
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Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September 2020
Vereinbarung mit Gerald und 
Sandra Lehner, Punzing 8, über 
die Verlegung der Sittlinger Ge-
meindestraße
Herr und Frau Lehner haben 
mit Schreiben vom 29.11.2017 
um Verlegung der Sittlinger Ge-
meindestraße im Bereich ihrer 
Liegenschaft Punzing 8 ersucht.
Die Ehegatten Lehner werden 
sämtliche Kosten für die Verle-
gung übernehmen, mit der Opti-
on, dass im Falle einer späteren 
Sanierung der Sittlinger Gemein-
destraße die Asphaltierungskos-
ten von der Gemeinde refundiert 
werden.
Vor Baubeginn ist jedenfalls ein 
straßenrechtliches Bewilligungs-
verfahren durchzuführen, zu 
dem auch ein verkehrstechni-
scher Sachverständiger beizu-
ziehen ist.
Der Gemeinderat beschließt 
mit Stimmenmehrheit, dass die 
Marktgemeinde Waizenkirchen 
Herrn Lehner die beantragte 
Verlegung der Sittlinger Gemein-
destraße im Bereich der Liegen-
schaft Punzing 8 zu den in der 
Vereinbarung festgelegten Auf-
lagen und Bedingungen sowie 
den Lageplan der Straßenmeis-
terei Peuerbach, gestattet.

Verlegung der Sittlinger Gemein-
destraße im Bereich der Liegen-
schaft Punzing 8 - Verordnung 
über die Auflassung und Wid-
mung
Herr Lehner hat mit Schreiben 
vom 26.06.2020 um Zustim-
mung zur Verlegung der Sittlin-
ger Gemeindestraße im Bereich 
seiner Liegenschaft Punzing 8 
angesucht und die Auflassung 
der alten Trasse aus dem öffentl. 
Gut mangels Gemeingebrauch 
sowie die Widmung der neuen 
Trasse ins öffentliche Gut der 
Gemeinde beantragt.

Die Verordnung des Gemein-
derates der Marktgemeinde 
Waizenkirchen vom 24.09.2020 
betreffend Verlegung einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche wird 
mit Stimmenmehrheit beschlos-
sen.

Erneuerung der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung; Grund-
satzbeschluss
Von der Fa. Elin GmbH, Linz 
wurde im heurigen Frühjahr die 
öffentliche Straßenbeleuchtung 
einer Feinanalyse unterzogen. 
Ziel dieser Erhebung war im 
Wesentlichen eine Zustands-
bewertung und Erstellung einer 
Energiebilanz und eines Sanie-
rungskonzeptes. Das Ergebnis 
der Feinanalyse war, dass, bis 
auf wenige Ausnahmen, bei der 
gesamten Straßenbeleuchtung 
erheblicher Sanierungsbedarf 
besteht. 
Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig, dass aufgrund der 
von der Fa. Elin GmbH, Linz 
durchgeführten Feinanalyse der 
öffentlichen Straßenbeleuch-
tung der Marktgemeinde Wai-
zenkirchen und der erfolgten 
Wirtschaftlichkeitsberechnung 
in Anbetracht der derzeitig sehr 
günstigen Fördersituation der 
Grundsatzbeschluss gefasst 
wird die Straßenbeleuchtung 
2021 zu erneuern.

Mietvertrag mit der Fa. Hasleh-
ner Immobilien GmbH für das Al-
ten- und Pflegeheim Pram
Während des Neubaues des 
Alten- und Pflegeheimes Wai-
zenkirchen wird es notwendig, 
ein Ersatzquartier in Anspruch 
zu nehmen. In Abstimmung mit 
dem SHV Grieskirchen wird das 
ehemalige Altenheim Pram dafür 
in Betracht gezogen. Das Alten-
heim Pram wurde zwar vom SHV 
an die Fa. Haslehner Immobilien 

GmbH verkauft, diese ist jedoch 
bereit, das Objekt für die Dauer 
des Neubaues an die Gemeinde 
Waizenkirchen zu vermieten.

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, dass die Marktgemein-
de Waizenkirchen von der Fa. 
Haslehner Immobilien GmbH 
die Liegenschaft, bestehend aus 
dem Grundstück Nr. 245/2, mit 
einer Gesamtfläche von 4.407 
m² samt dem darauf errichteten 
Gebäude mietet.

Bebauungspläne Nr. 18 und 
18.01, Änderung Nr. 02 „Boube-
nicek“, Beschlussfassung
Am 19.05.2020 wurde vom Ge-
meinderat in seiner Sitzung die 
Einleitung zum Änderungsver-
fahren Nr. 02 „Boubenicek“ des 
Bebauungsplanes Nr. 18 be-
schlossen.
Beim bestehenden Gasthaus 
„Wirt in Spaching“ in Niederspa-
ching 8 ist im östlichen Bereich 
vorgesehen einen 2-geschoßi-
gen Zubau für den Anbau eines 
Aufzuges sowie Sanitäranlagen 
zu errichten. Der geplante Zubau 
soll auf einem Bereich erfolgen, 
welcher von der Baufluchtlinie 
des Bebauungsplanes derzeit 
nicht erfasst ist. 

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig die Änderung Nr. 02 
„Boubenicek“ des Bebauungs-
planes Nr. 18, welcher mit Be-
scheid des Amtes der OÖ. Lan-
desregierung genehmigt wurde, 
inkl. der Änderung Nr. 18.01., 
gemäß dem vorliegenden Ände-
rungsplan des Architekturbüro 
Dr. Englmair.

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.36 „Orzechowski-Zeller-
straße“, Mitteilung von Versa-
gungsgründen - Beschlussfas-
sung einer Stellungnahme
Durch Frau Orzechowski ist die 



Waizenkirchner Gemeindenachrichten10

POLITIK

Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September 2020
Umwidmung einer zusätzlichen 
Fläche ihres Grundstückes Nr. 
602, KG Weidenholz, von derzeit 
Grünland in Wohngebiet vorge-
sehen. 
Der Gemeinderat hat in sei-
ner Sitzung am 19.05.2020 die 
Abänderung des Flächenwid-
mungsplanes gemäß den Plan-
unterlagen beschlossen.
Mit Schreiben vom 25.06.2020 
wurde durch das Amt der OÖ. 
Landesregierung, Abteilung 
Raumordnung, mitgeteilt, dass 
geplant ist, dem Änderungsplan 
die Genehmigung zu versagen 
und der Gemeinde Gelegenheit 
gegeben wird, binnen 16 Wo-
chen eine Stellungnahme zu den 
Versagungsgründen abzugeben.

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig die vorliegende Stel-
lungnahme zu dem Versagungs-
grund betreffend dem Verfahren 
zur Flächenwidmungsplanän-
derung Nr. 4.36 „Orzechowski-
Zellerstraße“.

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.38 „Krennmair-Aichinger 
Ritzing“ - Beschlussfassung
Der Gemeinderat hat in seiner 
Sitzung am 19.05.2020 die Ein-
leitung des Verfahrens zur Flä-
chenwidmungsplanänderung Nr. 
4.38 „Krennmair-Aichinger Rit-
zing“ beschlossen.
Die Ehegatten Frau und Herr 
Krennmair-Aichinger ersuchten 
mit Schreiben vom 19.12.2019 
um div. Widmungsanpassungen 
u. -änderungen der sogenann-
ten „Sternchenwidmung“ bei ih-
rem bestehenden Wohnhaus im 
Grünland.

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig den Flächenwidmungs-
plan Nr. 4, Änderung Nr. 38 
„Krennmair-Aichinger Ritzing“ 
betreffend dem bestehenden 

Wohngebäude im Grünland Nr. 
12 gemäß den geänderten Pla-
nunterlagen für folgende Grund-
stücke:
• Grundstücke Nr. 472/2, 

472/3 sowie 473/2 jew. KG 
Manzing, Änderung der Bau-
landfläche auf insgesamt 
1226 m², wobei für eine 
Fläche von ca. 239 m² eine 
Schutz- oder Pufferzone im 
Bauland – sogenannte SP8-
Fläche – geschaffen wird; die 
Errichtung von Gebäuden ist 
auf dieser Fläche untersagt

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.39 „Schachinger-Fruh-
wirthstraße“ - Beschlussfassung
Der Gemeinderat hat in seiner 
Sitzung am 19.05.2020 die Ein-
leitung des Verfahrens zur Flä-
chenwidmungsplanänderung Nr. 
4.39 „Schachinger-Fruhwirth-
straße“ beschlossen.
Herr Schachinger ersuchte mit 
Schreiben vom 18.02.2020 um 
Umwidmung eines Grundstrei-
fens der Parzelle Nr. 1311/6, KG 
Waizenkirchen, mit einer Fläche 
von ca. 800 m² von derzeit Grün-
land in Wohngebiet.

Der Gemeinderat beschließ mit 
Stimmenmehrheit den Flächen-
widmungsplan Nr. 4, Änderung 
Nr. 39 „Schachinger-Fruhwirth-
straße“ gemäß der vorliegenden 
Planunterlage.
• Teilfläche des Grundstückes 

Nr. 1311/6, KG Waizenkir-
chen, im Ausmaß von ca. 
800 m²

• Widmung Wohngebiet

Flächenwidmungsplanänderung  
Nr. 4.41 sowie Änderung des Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes 
Nr. 2.15 „Mayr-Obergschwendt“ 
- Beschlussfassung
Der Gemeinderat hat in seiner 
Sitzung am 19.05.2020 die Ein-
leitung des Verfahrens zur Flä-

chenwidmungsplanänderung Nr. 
4.41 inkl. Der Änderung des ÖEK 
Nr. 2.15 „Mayr-Obergschwendt“ 
beschlossen.
Die Ehegatten Frau und Herr 
Mayr ersuchten mit Schreiben 
vom 25.02.2020 um Umwid-
mung einer Teilfläche von ca. 
1251 m² ihres Grundstückes Nr. 
27/1, KG Manzing, von Grünland 
in Dorfgebiet.

Der Gemeinderat beschließt 
mit Stimmenmehrheit die Flä-
chenwidmungsplanänderung Nr. 
4.41 sowie Änderung Nr. 2.15 
des Örtlichen Entwicklungskon-
zeptes „Mayr-Obergschwendt“ 
entsprechend den vorliegenden 
Planunterlagen für folgende 
Grundstücke:
• Teilfläche des Grundstückes 

Nr. 27/1 sowie Grundstück 
Nr. 27/3, jew. KG Manzing, 
mit einer Fläche von insge-
samt ca. 1.251 m² 

• geplante Widmung Dorfge-
biet

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.51 sowie Änderung des 
Örtl. Entwicklungskonzeptes Nr. 
2.22 „Erweiterung Bauernfeind“, 
Einleitung des Verfahrens
Herr Erwin Bauernfeind ersuch-
te als Vertreter der Bauernfeind 
Gebäudeverwaltungs GmbH mit 
Schreiben vom 14.09.2020 um 
Umwidmung einer Fläche von 
20.000 m² von derzeit Grünland 
in Betriebsbaugebiet bzw. einge-
schränktes gemischtes Bauge-
biet unter Ausschluss betriebs-
fremder Wohnnutzung. 

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, dass das Verfahren zur 
Durchführung der Flächenwid-
mungsplanänderung Nr. 4.51 so-
wie die Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes Nr. 2.22 
„Erweiterung Bauernfeind“ wird 
entsprechend den vorliegenden 
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Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September 2020
Planentwürfen für folgendes 
Grundstück eingeleitet:
• Teilfläche des Grundstückes 

Nr. 1559, KG Waizenkirchen, 
im Ausmaß von 15.725 m²; 

• Geplante Widmung: Be-
triebsbaugebiet sowie MB 
– Eingeschränktes Ge-
mischtes Baugebiet unter 
Ausschluss betriebsfremder 
Wohnnutzung

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.48 sowie Änderung des 
Örtl. Entwicklungskonzeptes Nr. 
2.20 „Erweiterung Kronlachner 
u. Eschlböck“, Einleitung des 
Verfahrens
Die Firma Kronlachner GmbH 
ersuchte mit Schreiben vom 
29.06.2020 um Umwidmung 
des Grundstückes Nr. 303/3, KG 
Manzing, mit einer Größe von 
1189 m² von derzeit Grünland in 
Betriebsbaugebiet.
Weiters ersuchte die Firma 
Eschlböck Maschinenbau GmbH 
mit Schreiben vom 10.07.2020 
um Änderung der Flächend-
widmung für das benachbarte 
Grundstück Nr. 300/4, KG Man-
zing, mit einer Fläche von 441 
m² von derzeit Grünland in Be-
triebsbaugebiet.

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig das Verfahren zur 
Durchführung der Flächenwid-
mungsplanänderung Nr. 4.48 
sowie die Änderung des Örtli-
chen Entwicklungskonzeptes 
Nr. 2.20 „Erweiterung Kronlach-
ner u. Eschlböck“ entsprechend 
entsprechend dem vorliegenden 
Planentwurf für folgende Grund-
stücke einzuleiten:
• Grundstücke Nr. 303/3 und 

300/4, jew. KG Manzing, im 
Gesamtausmaß von 1630 
m²

• Geplante Widmung: Be-
triebsbaugebiet einschließ-

lich der Ausweisung einer 
Schutz- oder Pufferzone 
bzw. eines Grünzuges oder 
Trenngrün auf Grund des 
Waldabstandes

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.50 sowie Änderung des 
Örtl. Entwicklungskonzeptes Nr. 
2.21 „Rückwidmung Passauer 
Straße“, Einleitung des Verfah-
rens
Die Grundstücke Nr. 170/1, 170/4 
und 170/5, jew. KG Manzing, 
sind im rechtskräftigen Flächen-
widmungsplan als Wohngebiet 
gewidmet und befinden sich im 
Besitz der Raiffeisen Impuls Im-
mobilien GmbH. 3 von 6 Grund-
stücken liegen direkt neben dem 
Prambach und sind aufgrund es 
Hochwasserabflussbereiches 
bzw. dem angrenzenden Pram-
bach mit einer Schutz- oder Puf-
ferzone im Bauland – einer so-
genannten Bm1-Fläche – belegt.
Es ist jetzt vorgesehen diese 3 
Grundstücke von Wohngebiet in 
Grünland umzuwidmen.

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig das Verfahren zur 
Durchführung der Flächenwid-
mungsplanänderung Nr. 4.50 
sowie die Änderung des Örtli-
chen Entwicklungskonzeptes Nr. 
2.21 „Rückwidmung Passauer 
Straße“ entsprechend den vor-
liegenden Planentwürfen für fol-
gende Grundstücke einzuleiten.

Aufhebung des Bebauungspla-
nes Nr. 35 „Ehem. Fa. Zellform“, 
Einleitung des Verfahrens
Der Bebauungsplan Nr. 35 
„Ehem. Fa. Zellform“ stammt 
aus dem Jahr 2007 und wurde 
mit Bescheid des Amtes der OÖ. 
Landesregierung genehmigt. Er 
umfasst insgesamt 6 Baugrund-
stücke in Weinzierlbruck, jetzt 
Passauer Straße, angrenzend 

an den Prambach. Der gesam-
te vom Bebauungsplan erfasste 
Bereich liegt im Hochwasserab-
flussbereich.
Nachdem jetzt die Rückwid-
mung der 3 Baugrundstücke in 
Grünland erfolgen soll, entfällt 
auch die Grundlage für diesen 
Bebauungsplan.

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig das Verfahren zu Aufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. 
35 „Ehem. Fa. Zellform“ einzu-
leiten.

Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.42 sowie Änderung des 
Örtl. Entwicklungskonzeptes Nr. 
2.16 „Eder-Weinzierlbruck“, Ein-
leitung des Verfahrens
Die Firma Eder Holding GmbH 
ersuchten mit Schreiben vom 
12.03.2020 um Umwidmung ei-
ner Fläche von ca. 9.890 m² von 
derzeit Grünland in Betriebsbau-
gebiet. Es betrifft dies jeweils 
Teilflächen der Grundstücke Nr. 
299, 298/1, 297 und 296/3, jew. 
KG Manzing.
Eine Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes ist eben-
falls erforderlich.

Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig das Verfahren zur 
Durchführung der Flächenwid-
mungsplanänderung Nr. 4.42 
sowie die Änderung des Örtli-
chen Entwicklungskonzeptes 
Nr. 2.16 „Eder-Weinzierlbruck“ 
entsprechend den vorliegenden 
Planentwürfen einzuleiten:
• Teilfläche der Grundstücke 

Nr. 299/1, 298/1, 297 imd 
296/3, jew. KG Manzing, 
im Gesamtausmaß von ca. 
9890 m²

• Geplante Widmung: Be-
triebsbaugebiet unter Aus-
schluss jeglicher Wohnnut-
zung
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 AKTUELLES

Veranstaltungen und weitere 
Infos finden Sie auf unserer 

Homepage:
www.waizenkirchen.at

49. LANDWIRTSCHAFTSFOLIENSAMMLUNG 

HERBST 2020 
BEZIRK GRIESKIRCHEN 

BAV-GRIESKIRCHEN 07248/65001—www.umweltprofis.at/grieskirchen 

Vom 16. bis 25. November 2020 wird 
im Bezirk Grieskirchen bereits die   
49. Sammlung von gebrauchten 
landwirtschaftlichen Folien durchgeführt.  
 

Seit der Einführung vor 26 Jahren 
konnten alleine aus dem Bezirk 
Grieskirchen 4.163.802 kg Folien einer 
ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt 
werden. 
 

Trotz der nach wie vor angespannten 
Situation beim Kunststoffrecycling wird 
auch bei der diesjährigen Herbst-
sammlung KEIN ENTSORGUNGS-
BEITRAG bei der Abgabe von Silofolien 
eingehoben.  

 
 

CORONA-ÄNDERUNGEN 
 
♦ Bleiben Sie im Fahrzeug 
♦ Abladung erfolgt wie gewohnt mit LKW-Kran 
♦ Mindestabstand zu anderen Personen von 2 Metern 
 einhalten 
 
Wir ersuchen, Silofolien wenn möglich mit Kipper oder 
großem Anhänger anzuliefern, damit auch für den 
Anlieferer eine bequeme und rasche Entladung 
durchgeführt werden kann.  

ACHTUNG NEU - 
SÄCKE MIT NETZE UND SCHNÜRE 
  

• volle Säcke können KOSTENLOS zu den Foliensammelterminen  
abgeben werden  

  

• Anlieferung nur in Säcken möglich - KEINE Big-Bags 
 
• Ab 2020 wird bei der Abgabe im ASZ ein Entsorgungsbeitrag von     

€ 2,50/Sack (100 Liter) verrechnet. 
 
 

• leere Säcke für Netze und Schnüre sind im Altstoffsammelzentrum 
erhältlich 

In Waizenkirchen findet die Landwirtschaftsfoliensammlung am 
Montag, 16.11.2020 von 13.00 bis 15.30 Uhr 

im Altstoffsammelzentrum statt.
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Stelleninserat Moser Metzger Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden 
und die Dunkelheit früher her-
einbricht, kommt es vermehrt zu 
Einbrüchen. In der Dämmerung 
fühlen sich die Täter sicher, doch 
wir sind gut vorbereitet und ge-
hen verstärkt gegen diese Krimi-
nalitätsform vor.
Wir, die Polizei, vertrauen auf 
Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbar-
schaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und 
versperren Sie Terrassen- 
und Balkontüren - auch wenn 
Sie nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie 
Zeitschaltuhren für Ihre In-
nen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbar-
schaft und gegenseitige Hilfe 
können Einbrüche verhindert 
werden.

Halten Sie Augen und Ohren 
für sich und Ihre Nachbarn of-
fen. Melden Sie Verdächtiges! 


